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§ 7 WTFG Der Geschäftsführer bzw.
die Geschäftsführerin und das Büro

des Verbandes
 WTFG - Wiener Tourismusförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.05.2021

Der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin vertritt den Verband in allen Angelegenheiten, die nicht durch dieses

Gesetz oder die Geschäftsordnung des Verbandes dem Präsidenten bzw. der Präsidentin vorbehalten sind. Er bzw. sie

ist verp3ichtet, dabei alle Aufträge zu erfüllen und alle Beschränkungen einzuhalten, die sich aus der

Geschäftsordnung des Verbandes und aus anderen Beschlüssen der Tourismuskommission bzw. der von ihr bestellten

Fachausschüsse ergeben.

(2) Der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin hat dafür zu sorgen, dass im Büro des Verbandes ein

Rechnungswesen und ein internes Kontrollsystem geführt werden, die den Anforderungen dieses Gesetzes und der

Tätigkeit des Verbandes entsprechen.

(3) Der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin ist dem Verband gegenüber verp3ichtet, bei seiner bzw. ihrer

Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes bzw. einer ordentlichen Geschäftsfrau

anzuwenden.

(4) Der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin ist verp3ichtet, dem Präsidenten bzw. der Präsidentin regelmäßig

über die Tätigkeit der Organe und des Verbandes zu berichten. Er bzw. sie ist weiters verp3ichtet, dem Präsidenten

bzw. der Präsidentin auf dessen bzw. auf deren Verlangen unverzüglich Bericht zu erstatten.

(5) Der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin ist auf Vorschlag des Präsidenten bzw. der Präsidentin von der

Tourismuskommission zu bestellen und auf dessen bzw. auf deren Verlangen von der Funktion abzuberufen.
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